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Baurecht. Ein Architekt, der die
Bauausführung kontrolliert, hat auch
Vorleistungen zu prüfen. Entdeckte
Mängel sind zu melden. Ansonsten
haftet er auf Schadenersatz.

OLG Karlsruhe, Urteil vom 9. September 2025,
Az. 8 U 17/24

Wer ein Objekt überwacht, muss
auch die Planung überprüfen
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DER FALL

Für die Errichtung einer Wohnanlage
beauftragt eine Bauträgerin einen Archi-
tekten mit der Ausführungsplanung und
einen weiteren Architekten mit der
Objektüberwachung bei der Ausführung
der Arbeiten. Die Bauträgerin stellt dem
Überwacher die Ausführungsplanung
bereit. Nach Fertigstellung wird festge-
stellt, dass an der Wärmedämmverbund-

fassade die für den Brandschutz erforder-
lichen Brandriegel fehlen. Diese waren in
der Ausführungsplanung nicht abgebildet
und wurden deshalb auch nicht umge-
setzt. Für die Beseitigung des Baumangels
sind rund 300.000 Euro erforderlich. Das
Landgericht gibt der Schadensersatzklage
gegen den Überwacher statt. Dieser geht
in Berufung.
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DIE FOLGEN

Teilweise mit Erfolg. Der Überwacher hat
seine Pflichten verletzt. Wer die Objekt-
überwachung übernimmt, hat dafür zu
sorgen, dass der Bau plangerecht und frei
von Mängeln errichtet wird. Er muss die
Arbeiten in angemessener und zumutba-
rer Weise kontrollieren. Wird ihm dazu
eine Planung zur Verfügung gestellt, hat er
diese zu überprüfen und sicherzustellen,
dass sie geeignet ist, einmangelfreies Bau-
vorhaben entstehen zu lassen – das schul-
det der Überwacher. Von daher muss er
auch die Vorleistungen auf Geeignetheit
prüfen. In der Ausführungsplanung fehl-

ten die erforderlichen Brandriegel. Da sie
nicht ausgeführt wurden, war neben der
Planung auch das Bauvorhaben mangel-
haft. Deshalb hat der Objektüberwacher
seine Pflicht verletzt und schuldet die
Mangelbeseitigungskosten. Der Anspruch
ist wegen eines Mitverschuldens der Bau-
trägerin zu kürzen, weil sie dem Überwa-
cher einemangelfreie Planung übergeben
muss. Eine hälftige Teilung scheint in die-
sem Fall angemessen. Den Teil des Scha-
dens, denderBesteller nicht vomÜberwa-
cher erhält, muss er beim Planer regres-
sieren.
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WAS IST ZU TUN?

Es ist für den Überwacher nicht damit
getan, die ihm überlassene Planung
umsetzen zu lassen. Er schuldet nicht nur
deren Umsetzung, sondern wirkt an der
Entstehung einesmangelfreienBauvorha-
bens mit. Dieses kann nur entstehen,
wenn die Planungmangelfrei ist oder Pla-
nungsmängel erkannt und vor Ausfüh-
rung beseitigt werden. Der Überwacher
muss die Planung nicht detailliert nach-
prüfen. Ergibt aber eine Plausibilitäts-

überprüfung, dass ein Fehler vorliegt oder
notwendige Bestandteile fehlen, muss
ihm dies auffallen, und er muss darauf
hinweisen. Dann kann die Bauträgerin für
Abhilfe sorgen. Fazit: Objektüberwachung
beginnt nicht erst mit der Überwachung
der Arbeiten zur Ausführung, sondernmit
der Überprüfung der Planung.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
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Grundstücksrecht. Ist bei einem
verkauften Grundstück die Erschließung
für Trinkwasser, Abwasser und
Niederschlagsentwässerung nicht dinglich
abgesichert, ist dies kein Mangel, wenn
eine Leitungsbaulast besteht.

OLG Rostock, Urteil vom 28. Oktober 2025,
Az. 3 U 42/20

Eine Erschließung erfordert
keine Grunddienstbarkeit
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DER FALL

Wegen fehlender dinglicher Sicherungen
für Wasser- und Abwasserleitungen for-
dert der Erwerber eines Grundstücks
Schadensersatz vom Verkäufer. Die Ver-
sorgung desGrundstücks stützt sich ledig-
lich auf öffentlich-rechtliche Baulasten
am Nachbargrundstück, sodass die Nut-
zung von der Zustimmung des Nachbarn
abhängt. Da dieser die Bewilligung zur

Eintragung einer Grunddienstbarkeit ver-
weigert, sieht der Käufer die Erschließung
als ungesichert an. Nach seiner Auffas-
sung hätte der Verkäufer als größeres
Unternehmen auf dieses Risiko aufmerk-
sammachenmüssen, weshalb der verein-
barte Gewährleistungsausschluss nicht
greife. Das Landgericht verneinte einen
Anspruch; der Käufer legt Berufung ein.
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DIE FOLGEN

Die Berufung blieb ohne Erfolg. Zwar
könne eine fehlende gesicherte Erschlie-
ßung für Trinkwasser und Abwasser
grundsätzlich einen Sachmangel darstel-
len. Dies setze jedoch voraus, dass die
Nutzung der Leitungen rechtlich nicht
durchsetzbar sei und somit vollständig
vom Entgegenkommen des Nachbarn
abhänge. Eine öffentlich-rechtliche Bau-
last vermittele demBerechtigten zwar kei-
nen unmittelbaren Anspruch, eröffne
aber die Möglichkeit, die Behörde einzu-
schalten und so einemittelbare Durchset-
zung zu erreichen. Zudem würde die
Eigentümerin des Nachbargrundstücks
mit einemVerlangen aufUnterlassungder

Nutzung des Grundstücks nicht nur ihre
Verpflichtung aus den Baulasten gegen-
über der Behörde verletzen, sondern die
Klägerin gleichzeitig in rechtsmissbräuch-
licherWeise an der Ausübung der spiegel-
bildlichenRechtehindern. Für eineArglist
des Verkäufers sieht das Gericht keine
Anhaltspunkte. Die Unterscheidung zwi-
schen Baulast und Grunddienstbarkeit sei
selbst unter Juristen häufig nicht präsent,
weshalb sich ein aufklärungsbedürftiger
Mangel nicht aufdränge. Damit bleibe der
vereinbarte Gewährleistungsausschluss
wirksamundderKäufer könnedaraus kei-
nen Anspruch herleiten.
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WAS IST ZU TUN?

Die Begründung der Entscheidung zur
Frage der Mangelhaftigkeit kann weiter-
hin kontrovers gesehen werden. Dem
begünstigten Eigentümer ist dringend
anzuraten, bereits bei Erwerb auf eine
dingliche Sicherung der Erschließung zu
achten. Eine Baulast allein verschafft
dem begünstigten Eigentümer keinen
Anspruch darauf, dass die Behörde gegen

den Nachbarn einschreitet. Nur eine
Grunddienstbarkeit ermöglicht es, sowohl
den Umfang der Mitbenutzung als auch
die Kostenbeteiligung verbindlich festzu-
legen. In diese privatrechtlichen Fragen
darf die Behörde nicht eingreifen, sodass
die Baulast allein keine ausreichende
Sicherung bietet.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
André Bethge von

Bethge Rechtsanwälte
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Maklerrecht. In einigen Konstellationen
hat ein Makler Anspruch auf Honorar
durch einen Dritten, auch wenn dieser
nicht Partei des Hauptvertrags ist. Dies
kann bei engen Beziehungen zwischen
Käufer und Drittem der Fall sein.

LG Hamburg, Urteil vom 20. Juni 2025,
Az. 311 O 155/23

Das Maklerhonorar kann
auch für Dritte fällig werden
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DER FALL

Eine Maklerin war 2020 von einem Eigen-
tümer beauftragt worden, für dessen
Immobilie Kaufinteressenten nachzuwei-
sen und einen Kaufvertrag zu vermitteln.
Nachdem sie das Objekt über ein Online-
Portal inseriert hatte, erhielt sie zunächst
eine Anfrage einer Interessentin mit der
Bitte um einen Besichtigungstermin. Spä-
termeldete sich noch einweiterer Interes-

sent – der Lebensgefährte der ersten Inte-
ressentin. Dieser teilte später mit, er wolle
dasObjekt alleine kaufen.Der Eigentümer
schloss mit ihm einen notariellen Kauf-
vertrag. Die Maklerin verlangte daraufhin
von beiden Kaufinteressenten die Provi-
sion, was diese ablehnten unddas Zustan-
dekommen eines Maklervertrags bestrit-
ten.
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DIE FOLGEN

Das Landgericht gab der Maklerin Recht
und verurteilte die beiden Kaufinteres-
senten als Gesamtschuldner zur Zahlung
des Honorars. Es stellte klar, dass sowohl
mit dem späteren Käufer als auch mit sei-
ner Lebensgefährtin, der ersten Kaufinte-
ressentin, jeweils ein wirksamer Makler-
vertrag geschlossen wurde. Dafür genügte
es bereits, dass beide durch schlüssiges
Verhalten zu erkennen gaben, dass sie die
Vermittlerleistungen in Anspruch neh-

menwollten.Dabei standdemVertragmit
der ersten Interessentin nicht entgegen,
dass der Kaufvertrag später nur mit ihrem
Lebensgefährten zustande kam. Denn
zwischen beiden bestand nach Ansicht
des Gerichts eine besonders enge Bezie-
hung, die die für den Vertragsschluss
erforderliche Kongruenz begründete.
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WAS IST ZU TUN?

Werden Maklerleistungen in Anspruch
genommen, ist zu beachten, dass dies in
der Regel den Abschluss eines Maklerver-
trags und damit den Provisionsanspruch
begründet. Denn für ein Angebot von
Maklerseite ist es bereits ausreichend,
wenn das übersandte Exposé ein aus-
drückliches Honorarverlangen enthält.
Gibt ein Interessent in Kenntnis dieses
Angebots Leistungen des Maklers in Auf-
trag – etwa einen Besichtigungstermin –,
genügt dies für einen Vertragsschluss. Bei
der erforderlichen Kausalität der Makler-

leistung für den späteren Hauptvertrag
wiederum gilt, dass die Zivilgerichte nicht
rein formal auf den späteren Vertrags-
partner abstellen. Als Provisionsschuld-
ner kommen daher auch Dritte in
Betracht, sofern diese in enger Verbin-
dung zum Hauptvertragspartner stehen.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Ulrich Leo von

WIR Breiholdt
Nierhaus Schmidt

Gewerbemietrecht. Schließt ein Käufer mit
einem Mieter einen Nachtrag ab zu einer
Zeit, in der er noch nicht im Grundbuch
steht, ist dies kein Formverstoß.

OLG Dresden, Beschluss vom 5. Juni 2025,
Az. 12 U 403/25

Ein Nachtrag gilt auch
ohne Grundbucheintrag
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DER FALL

Vermieter und Mieter waren über einen
Gewerberaummietvertragmit langer Fest-
laufzeit verbunden.NachdemderVermie-
ter das Grundstück mit notariellem Kauf-
vertrag bereits verkauft hatte, der Erwer-
ber jedoch noch nicht im Grundbuch ein-
getragen war, schlossen Käufer und
Mieter einen Nachtrag zum Mietvertrag

mit einer dauerhaften Mietänderung ab.
Nach der Grundbucheintragung kündigte
derMieter den Vertrag unter Berufung auf
einen Schriftformmangel. Dieser bestehe
darin, dass der Nachtrag vor Eintragung
des neuen Eigentümers im Grundbuch
erfolgt sei.
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DIE FOLGEN

Der OLG-Senat geht davon aus, dass der
Nachtrag imErgebnis die Formauchdann
wahrt, wenn man davon ausgeht, er sei
nicht bereits mit Unterschrift und damit
vor Eintragung desKäufers imGrundbuch
wirksam abgeschlossen worden. Denn

selbst in diesem Fall sei der Vertrag nach
Eintragung des Erwerbers im Grundbuch
mit dem in dem Nachtrag enthaltenen
Inhalt zustande gekommen. Dies reiche
für eine Formwahrung aus.
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WAS IST ZU TUN?

Die noch zur Schriftform ergangene Ent-
scheidung liegt auf der Linie der Recht-
sprechung des BGH, insbesondere zur
Theorie der äußeren Form.Danachwar es
zur Formwahrung ausreichend,wenn sich
die Vereinbarungen der Vertragsparteien
aus einer der Schriftform genügenden
Urkunde ergaben. Dies auch dann, wenn
der Vertrag nicht mit den Unterschriften,
sondern zu einem anderen Zeitpunkt, ggf.
durch schlüssiges Handeln, zustande
gekommen war. Nach Auffassung des
BGH reichte es aus, wenn sich die Eini-
gungen der Parteien aus einer von beiden
Seiten unterzeichneten Urkunde ergaben.
Ob dies auch für die nunmehr für Gewer-
beraummietverträge und Nachträge gel-
tenden Vorschriften zur Textform gilt, ist
alles andere als gesichert. Denn ein
wesentliches Argument für die Theorie

der äußeren Form bestand darin, dass
durch die Unterschriften für den vor allen
Dingen durch die Formvorschriften
geschützten potenziellen Erwerber ein-
deutig erkennbar wird, welche vertragli-
chen Bestimmungen gelten sollen. Die
Textform erfordert jedoch keine Unter-
schriften oder qualifizierten Signaturen
mehr. Es reichen unter Umständen Mails,
in denen die Person des Erklärenden wie-
dergegeben ist, zur Formwahrung aus.
Damit entfällt ein wesentlicher Eckpfeiler
der Theorie der äußeren Form. Es wird
diskutiert, ob dieser damit die Basis entzo-
gen ist. Zumindest bis zu einer BGH-Ent-
scheidung sollte vorsorglich vom Entfall
ausgegangen werden.

(redigiert von Monika Hillemacher)
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